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Vorwort

Diese Arbeit hat der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Wintersemester 2004/05 als
Dissertation vorgelegen. Der Eindruck, daß sie mit ihrem Ende beginnt und daß
man am Ende auf den Anfang verwiesen wird, ist durchaus richtig. Trotzdem
will ich meinen, daß es sich nicht um einen Zirkelschluß handelt: Zum einen
weil dogmatische Überlegungen keine Plausibilitäts-, sondern m. E. rechtswis-
senschaftlich tragende Argumente darstellen, die auf rechtlicher Ebene eine
echte Begründung liefern können. Zum anderen weil selbst die Analyse kleiner
Verästelungen zur Erfassung des Ganzen beiträgt, wenn es um systematisches
Denken geht. Vor allem im dritten Teil geht die Arbeit nämlich induktiv vor, so
daß es den Anschein einer Topik hat, was in Wirklichkeit die unvollständige
Anordnung der Bausteine eines hochkomplizierten Systems ist. Dieses System
ist der Inbegriff der Grundsätze zur gesellschaftlich-verbindlichen Festlegung
der Verhaltensbedeutungen im Strafrecht. Die These der Arbeit ist in diesem
Zusammenhang sehr einfach: Zu dieser Festlegung gehört die Bestimmung, ob
ein Verhalten dem Muster des Allein- oder aber des gemeinsamen Handelns zu-
zuordnen ist. Die nachfolgenden Überlegungen bieten eine mögliche Ausgestal-
tung weiterer Konkretisierungen, beanspruchen aber in erster Linie, auf die
Tragfähigkeit einer normativierenden Strafrechtsdogmatik im Bereich der Betei-
ligungslehre hingewiesen zu haben.

Zunächst danke ich meinem verehrten akademischen Lehrer Prof. Dr. Gün-
ther Jakobs für die Anregung des Themas und die zahlreichen Gespräche sowie
für manch überraschenden Widerspruch, der mich im Denken weitergeführt hat.
Besonders danke ich Herrn Prof. Dr. Rainer Zaczyk für die Erstellung des zwei-
ten Gutachtens, für die Gastfreundschaft am Rechtsphilosophischen Seminar
und für die unvergeßlichen Seminarstunden rund um kantische Texte. Dank
schulde ich auch Frau Heidi Gerharz und meinen Kollegen am Rechtsphiloso-
phischen Seminar, die für eine angenehme Arbeitsatmosphäre gesorgt haben,
sowie Frau cand. iur. Hanna Wörmann, Herrn cand. iur. Holger Grefrath und
insbesondere Frau cand. iur. Caroline Scherholz, die das Manuskript zum Teil
oder ganz gelesen und zahlreiche Verbesserungen angeregt haben. Für viele Ge-
spräche in der Entstehungsphase der Arbeit danke ich auch meinem Kollegen
Herrn Marco L. Cerletti.

Die Veröffentlichung der Arbeit in der vorliegenden Form habe ich der Lei-
tung und den Mitarbeitern des Verlags, dem Deutschen Akademischen Aus-



tauschdienst und der Dr.-Franz-Josef-Kreuels-Stiftung zu verdanken. Schließlich
bedanke ich mich bei meinen Eltern und meinen Freunden, denen diese Arbeit
gewidmet ist, für ihre ständige Unterstützung.

Bonn, den 29. September 2005 Alex van Weezel
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Erster Teil

Einleitung
Vorgaben, Gang der Untersuchung und

Darstellung des Ausgangspunkts

A. Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit soll die Entfaltung eines einzigen Grundgedankens
darstellen: Das strafrechtliche System erkennt ein Zurechnungsmuster an, das
einem normativ definierten gemeinsamen Handeln entspricht. Dieses Zurech-
nungsmuster unterscheidet sich grundsätzlich vom Einzeltäter-Paradigma, ergibt
sich aus einer Spezifizierung der allgemeinen Zurechnungskriterien und bildet
den Kern jenes Teils der strafrechtlichen Dogmatik, den man Beteiligungslehre
nennt. Der Grundgedanke wird hauptsächlich an der heutzutage viel diskutierten
Problematik der Beteiligung an fahrlässiger Straftat durchgespielt, insbesondere
hinsichtlich der systematischen Eingliederung mittäterschaftlicher Verantwor-
tung in das Corpus der Beteiligungslehre. Eine solche Eingliederung erfordert
zum einen die Analyse der konstruktiv aufzustellenden Voraussetzungen subjek-
tiver und objektiver Zurechnung bei gemeinsamem Handeln. Zum anderen muß
auch der eigene Ansatz hinreichend (und auch gleichsam kontrastiv) ausdiffe-
renziert werden, was im Verlauf der Untersuchung durch die Auseinanderset-
zung mit den unterschiedlichen Ausgestaltungen des Einzeltäter-Paradigmas er-
folgen soll. Als Mittel zur Kontrastbildung werden in diesem Zusammenhang
sowohl die erfolgsorientierten Zurechnungslehren (von der Tatherrschaftslehre
bis hin zum Zurechnungsprinzip Gesamttat) als auch die verschiedenartigen
subjektiven Theorien herangezogen. Die nähere Betrachtung der richterlichen
Entscheidungen nimmt dabei keinen gesonderten Raum ein, sondern wird im
Rahmen der einschlägigen Diskussionen mit einbezogen.

Die Arbeit befaßt sich nur am Rande mit der Frage, ob Mittäterschaft im
Fahrlässigkeitsbereich konstruktiv möglich ist oder nicht. Daß die Möglichkeit
einer solchen Konstruktion durchaus besteht, ist bereits mehrfach im Schrifttum
dargelegt worden,1 vom Gedankengut der Tatherrschaftslehre her anerkannt2

und für die erfolgsqualifizierten Delikte sogar im Gesetz festgeschrieben3. Viel-

1 Zum Stand der Diskussion s. Kamm, S. 86 ff.; Kim Sung-Ryong, S. 65 ff.; NK-
Schild, Vor § 25 ff., Rn. 226 ff.; insb. aus der Perspektive der Kausalitätsproblematik



mehr geht es hier um den Versuch, diese Figur systematisch zu ergründen und
in die gegenwärtige Strafrechtslehre harmonisch zu integrieren, sowie um die
Behandlung einiger besonders auffälliger Fragestellungen, die eine solche Ein-
gliederung mit sich bringen muß.4 Daher beschäftigen sich die folgenden Über-
legungen in erster Linie mit denjenigen Ansätzen, welche die Mittäterschaft im
Fahrlässigkeitsbereich positiv zu begründen versuchen (s. zweiter Teil, B), aber
auch mit denjenigen, die eine solche Figur für entbehrlich halten (s. zweiter
Teil, A. III). Mittels einer kritischen Untersuchung dieser jeweils vielschichtigen
Auffassungen kann m. E. der Ausgangspunkt zur Erklärung der mittäterschaft-
lichen Haftung im Fahrlässigkeitsbereich gewonnen werden.

14 1. Teil: Einleitung

Puppe, GA 2004, S. 129 ff.; zusammenfassend Pfeiffer, Jura 2004, S. 519 ff.; alle mit
weiteren Literaturhinweisen.

2 Vgl. etwa Roxin, Täterschaft, S. 695 („Die Konstruktion einer fahrlässigen Mittä-
terschaft ist grundsätzlich möglich“); dens. AT II, 25/242; ausdrücklich anders noch in
Chengchi Law Review, Vol. 50 (1994), S. 414; Bloy, GA 2000, S. 395 (Mittäterschaft
beim Fahrlässigkeitsdelikt sei gegeben, wenn „die Beherrschbarkeit des Tatgeschehens
. . . allen Beteiligten gemeinsam zukommt – Parallele zur funktionellen Tatherrschaft:
funktionelle Tatbeherrschbarkeit)“. Die „begriffliche Möglichkeit“ einer fahrlässigen
Mittäterschaft erkennt ebenfalls Puppe (Festschrift für Spinellis, S. 922) an; sie sei
allerdings wegen der mangelnden Tatherrschaft bei Fahrlässigkeitsdelikten als Zurech-
nungsform unbrauchbar.

3 s. dritter Teil, A. III.
4 Die geläufigen Argumente gegen die Anerkennung der Mittäterschaft beim Fahr-

lässigkeitsdelikt dürfen also an dieser Stelle nur kurz erwähnt werden: a) Die Geset-
zeslage, nämlich der Wortlaut des § 25 Abs. 2 StGB, welcher aufgrund des Ausdrucks
„gemeinschaftlich“ nur die vorsätzliche Mittäterschaft erfasse: Wie dennoch einer mit-
täterschaftlichen Haftung beim Fahrlässigkeitsdelikt weder dieser Ausdruck noch die
Definition der „rechtswidrigen Tat“ (§ 11 Abs. 1 Nr. 5 StGB) im Wege stehen, bewei-
sen u. a. Weißer (JZ 1998, S. 232 f.), Renzikowski (S. 288) und Otto (Jura 1990, S. 48);
b) Fehlen eines gemeinsamen Tatentschlusses hinsichtlich des mißbilligten Erfolgs
bzw. mangelnde Begründung einer Solidarhaftung: Der Einwand beruht entweder dar-
auf, daß dem gemeinsamen Tatentschluß eine konstitutive Funktion zugeschrieben
wird [s. erster Teil, B. I. 1. a)], oder darauf, daß gemeinsamer Tatentschluß und Vor-
satz gleichgesetzt werden (vgl. Weißer JZ 1998, S. 232 und Kamm, S. 99 ff., sowie
Dencker, Kausalität, S. 176: dazu s. dritter Teil, A. II); c) Verletzung des Prinzips in
dubio pro reo in Fällen ungeklärter Einzelkausalität: Dabei wird jedoch vorausgesetzt,
daß Mittäterschaft von vornherein nicht vorliegt (dazu Renzikowski, S. 284, 286 f.);
d) Übermäßige Ausdehnung fahrlässiger Haftung: Diese Kritik läuft insofern ins
Leere, als die Berücksichtigung des § 15 StGB eine Vorfrage jeder Fahrlässigkeits-
strafbarkeit bildet, die ihrerseits unabhängig von der Frage ist, ob Allein- oder Mittä-
terschaft in Frage kommt (hierzu Weißer, JZ 1998, S. 233); sie wäre jedoch durchaus
berechtigt, wenn Beteiligung ohne gemeinsame Organisation angenommen bzw. mit-
tels der Figur mittäterschaftlicher Haftung das Alleinhandeln als gemeinsames Han-
deln bloß umbenannt würde; e) Schließlich ist die Anerkennung der Figur nur bei be-
wußter Fahrlässigkeit – mit Hilfe einer vermeintlich durchführbaren Übertragung des
Tatherrschaftsprinzips – inkonsequent, denn – wie Otto (Festschrift für Spendel,
S. 282) bemerkt – selbst bei bewußter Fahrlässigkeit kommt eine finale Steuerung des
Geschehens auf den Erfolg hin nicht in Frage.



Die vorliegende Arbeit will weder eine selbstständige Mittäterschaftslehre für
den Fahrlässigkeitsbereich entwickeln, noch ist sie auf die Lösung bestimmter
Kausalitätsprobleme zugeschnitten.5 Letzteres muß hervorgehoben werden, da
die Erklärung einer Tat nach dem Muster des gemeinsamen Handelns oder des
Alleinhandelns nicht davon abhängig sein kann, ob bestimmte Kausalitätspro-
bleme im konkreten Fall aufgetreten sind oder nicht.6 Inwieweit die Diskussion
dennoch durch die Kausalitätsproblematik geprägt ist, zeigt sich bei der Be-
handlung des Regreßverbots (s. zweiter Teil, A. I) und der sog. Einheitstäter-
lösung (s. zweiter Teil, A. III. 1). Obwohl die Gründe für die Ablehnung einer
selbstständigen Mittäterschaftslehre für die Fahrlässigkeitsdelikte bereits aus
dem ersten Teil zu entnehmen sind, bietet die Behandlung der sog. vorsätzli-
chen Beteiligung an fahrlässiger Tat die Gelegenheit, näher darauf einzugehen
(s. zweiter Teil, A. II). Sofern in der Lehre vorhanden, werden auch normative
Ansätze berücksichtigt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei der Ver-
such, die Täterschaft jedes Beteiligten anhand einer „gleichartigen“ Pflichten-
stellung zu begründen, was der Beweis der Einzelkausalität überflüssig machen
sollte (s. zweiter Teil, A. III. 2), sowie einige Auffassungen, die zwar als Kau-
salitätslehren verstanden werden wollen, aber ohne eine weitgehende Normati-
vierung nicht auskommen können (s. zweiter Teil, A. III. 3).

Die konstruktive Entwicklung akzessorischer Verantwortung im Fahrlässig-
keitsbereich wird auf der Ebene objektiver und subjektiver Zurechnung durch-
geführt:

Bei der Behandlung sog. vorsätzlicher Beteiligung an einer fahrlässigen Straf-
tat (zweiter Teil, A. II) wird zunächst deutlich, daß die jeweiligen Erscheinungs-
formen individueller Vermeidbarkeit bei der Abgrenzung zwischen Alleintäter-
schaft (mittelbarer Täterschaft) und Beteiligung nicht ausschlaggebend sein
können. Im Gegenteil: Bestand und strafrechtliche Bedeutung von Vorsatz und
Fahrlässigkeit erschließen sich erst nach der Bestimmung, ob die Tat dem Mu-
ster des Alleinhandelns oder des gemeinsamen Handelns entspricht. Hängt nun
die Konstitution des Beteiligungsverhältnisses von Vorsatz und Fahrlässigkeit
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5 Wie etwa bei Otto, dem es vorwiegend darum geht, dem einzelnen Beteiligten die
Berufung auf die fehlende Kausalität seines Beitrages wegen pflichtwidrigen Verhal-
tens anderer zu versagen (WiB 1995, S. 934); auch i. d.S. Kamm, S. 180 f.: Der
„Tatsache, daß durch den Zusammenschluß mehrerer auch die Wahrscheinlichkeit von
Fällen ungeklärter Kausalität erhöht wird“ müsse durch „eine kollektive Zurechnung
der einzelnen Tatbeiträge Rechnung getragen werden“) und Dencker (Kausalität,
S. 174 ff.).

6 Mittäterschaft ist also keine subsidiäre Lösung für die Fälle, in denen es keine
andere Zurechnungsmöglichkeit des Erfolgs gibt: Wenn A und B in verbindender Ar-
beitsteilung den C verprügeln, sind sie u.U. Mittäter, obwohl eine Einzelzurechnung
ebenso „möglich“ wäre. I. d. S. auch Weißer, JZ 1998, 235; a. A. Kamm, S. 185, die
mit Bottke (Gestaltungsherrschaft, S. 87) an die Tatherrschaftslehre anknüpfend, ein
„Aufeinander-Angewiesensein“ der Mittäter verlangt.


